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I. Ausgangslage 

Art. 1 Rechtliche Grundlagen 

1 Das vorliegende Reglement stützt sich auf das Volksschulgesetz, LS 412.100, und die Volks-

schulverordnung, LS 412.101, das Geschäftsreglement der Primarschulpflege Wädenswil,  

SR 104.1, sowie die Benützungsreglemente der Immobilien der Stadt Wädenswil. 

Art. 2 Inhalt 

1 Dieses Reglement regelt die Hausordnungen innerhalb der Primarschule Wädenswil (nach-

folgend PSW genannt). 

Art. 3 Geltungsbereich 

1 Das Reglement gilt für alle Schulgebäude und -areale der Primarschule Wädenswil. Die 

Schulleitungen können ihre Hausordnungen in ihren Schuleinheiten individuell im Rahmen 

dieses Reglements formulieren. 

2 Es gilt dieses Reglement bei allfälliger widersprüchlicher Auslegung der individuellen Haus-

ordnungen in den Schuleinheiten. 

II. Rahmenbedingungen 

Art. 4 Umgang miteinander 

1 Der Umgang miteinander ist respekt- und rücksichtsvoll. 

2 Verbale und/oder körperliche Gewalt wird nicht toleriert. 

3 Alle Mitarbeitenden der Schule tragen die Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler. 

Art. 5 Verhalten im Schulhaus und auf dem Schulareal 

1 Die Schülerinnen und Schüler tragen Sorge zum Schulhaus, seinen Einrichtungen sowie frem-

den und eigenen Gegenständen.  

2 Die Schülerinnen und Schüler tragen Sorge zum Schulhausareal und zur Natur. 

3 Der Zugang zu den Gebäuden (Öffnungszeiten, Pausen) sowie der Aufenthalt im Freien wäh-

rend der Schulzeiten werden durch die jeweilige Schule geregelt und sind einzuhalten. 

4 Die Schulhauskultur wird durch die jeweilige Schule gestaltet. Sie entscheidet, was nötig ist, 

um eine förderliche, achtsame und sichere Lernumgebung zu schaffen. 
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Art. 6 Mitgebrachte Gegenstände 

1 Der Umgang mit Handys und anderen privaten elektronischen Geräten ist im gleichnamigen 

Reglement der PSW geregelt. 

2 Der Umgang mit fahrbaren Geräten wird durch die Hauswartung flächendeckend geregelt. 

3 Das Mitbringen und der Besitz von gefährlichen Gegenständen, die andere Personen gefähr-

den oder den Schulbetrieb stören können, sind auf allen Schularealen der PSW sowie bei allen 

schulischen Veranstaltungen untersagt. Gefährliche Gegenstände werden den Schülerinnen 

und Schülern abgenommen und durch die Schulleitung sicher verwahrt. Die Rückgabe erfolgt 

ausschliesslich an die Eltern oder Erziehungsberechtigten, sofern keine Übergabe an die Poli-

zei erforderlich ist. 

4 Zuwiderhandlungen können disziplinarische Massnahmen nach sich ziehen. Die Sicherheit 

aller Beteiligten hat oberste Priorität. 

III. Schlussbestimmungen 

Art. 7 Inkrafttreten 

1 Das Reglement über die Hausordnungen der Primarschule Wädenswil ist von der 

Schulpflege an ihrer Sitzung vom 27. November 2025 genehmigt worden. Es tritt per  

1. Januar 2026 in Kraft und ersetzt allfällige weitere mit diesem Reglement in Widerspruch 

stehende Bestimmungen. 

2 Es kann durch Beschluss der Schulpflege jederzeit geändert oder ergänzt werden. 

 

Wädenswil, 27. November 2025 

 

 

Stadt Wädenswil 

Primarschule 

 

Schulpräsidium Leitung Bildung 

 

 

 

Pierre Rappazzo Dr. Stefan Bättig 

Stadtrat, Schulpräsident Leiter Bildung 

 

 

 

Änderungsnachweis 

Version Änderungsbeschrieb Artikel Beschluss/Datum 

1 Abnahme Reglement  alle SPF-Beschluss vom 27.11.2025 
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IV. Anhang 

Anhang 1 Hausordnung Eidmatt 

Anhang 2 Hausordnung Gerberacher-Berg 

Anhang 3 Hausordnung Glärnisch 

Anhang 4 Hausordnung Untermosen 

Anhang 5 Hausordnung Ort 

Anhang 6 Hausordnung Steinacher 

Anhang 7 Hausordnung Hütten 

Anhang 8 Hausordnung Schönenberg 
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Stadt Wädenswil 

Eintrachtstrasse 24 

  

8820 Wädenswil 

Telefon 044 789 74 40 

primarschule@waedenswil.ch 
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